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VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 
 
 

I. Grundsä t zliches 
Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere 
Bedingungen zugrunde. Sie werden durch Auf-
tragserteilung oder Annahme der Lieferung aner-
kannt. Abweichende Bedingungen des Käufers, die 
wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind 
für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. Abweichungen von un-
seren Bedingungen müssen schriftlich vereinbart 
sein. Das gilt auch für Nebenabreden sowie für nach-
trägliche Änderungen des übrigen Vertragsinhalts. 
Vereinbarungen, die unsere Vertreter beziehungs-
weise Außendienstmitarbeiter abweichend von die-
sen Verkaufsbedingungen abschließen, sind für uns 
nicht bindend, es sei denn, diese Vereinbarungen 
werden durch uns gesondert schriftlich bestätigt 
oder schriftlich genehmigt. 
 
II. Beschaffenheit  unserer Waren 
Unsere Ware ist industriell gefertigt. Wir bemühen 
uns durch ständige Verbesserung der Produktions-
methoden und Verbesserung der Qualitätskon-
trolle, die Qualität unserer Produkte zu steigern. 
Gleichwohl sind kleinere Abweichungen in den Ab-
messungen und Ausführungen beziehungsweise 
Oberflächen nicht zu vermeiden. Auch sind Abwei-
chungen von Mustern oder Ausstellungsstücken 
durch produktionstechnische Änderungen oder Ver-
besserungen denkbar. 
 
III. Angebot  /  Preise  
Unsere Angebote und Preise sind freibleibend. Auf 
Verlangen zugesandte Muster, Fotos und Zeichnun-
gen sowie Handmappen bleiben unser Eigentum 
und sind auf Verlangen an uns herauszugeben. Un-
sere Preise sind aufgrund der bei Herausgabe der 
Preisliste maßgebenden Lohn- und Materialkosten 
errechnet. Soweit unsere Lieferungen/Leistungen 
auf Wunsch des Käufers nicht innerhalb von 4 Mona-
ten nach Vertragsschluss erfolgen sollen oder aus 
Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht inner-
halb von 4 Monaten nach Vertragsschluss erfolgen 
können, sind wir berechtigt, unsere zum Liefer-/Leis-
tungszeitpunkt maßgeblichen Preise zuzüglich Um-
satzsteuer zu berechnen. 
 

IV. Auft rag 
Die unser Angebot begleitenden Abbildungen, Zeich-
nungen sowie Maße sind nur annähernd maßgeb-
lich. Weicht die Bestellung des Käufers von unserem 
Angebot ab, wird der Käufer uns die Abweichungen 
schnellstmöglich anzeigen. 
Sämtliche Bestellungen werden für uns erst dann 
verbindlich, wenn wir sie durch schriftliche Auf-
tragsbestätigungen bestätigt haben. Wir behalten 
uns das Recht vor, die Auftragsbestätigung bis zum 
Ablauf von 2 Wochen nach Eingang der Bestellung 
zu erteilen oder das Angebot abzulehnen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt ist der Käufer an seine Bestellung ge-
bunden. Unsere Vertreter beziehungsweise Außen-
dienstmitarbeiter sind nicht berechtigt, durch Ver-
einbarung mit dem Käufer von dem Erfordernis der 
schriftlichen Auftragsbestätigung abzusehen.  
Mündliche Vereinbarungen eines unserer Vertreter 
oder Außendienstmitarbeiter mit dem Käufer 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit in jedem Falle der 
Schriftform. Dies gilt auch für eine Vereinbarung, 
mit der das Schriftformerfordernis aufgehoben wer-
den soll.  
Der Inhalt des Kaufvertrages wird allein durch die 
Auftragsbestätigung bestimmt. Bei Annahme des 
Auftrages wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vo-
rausgesetzt. Die Erfüllung des Kaufvertrages kann 
von Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung abhän-
gig gemacht werden, wenn aus uns nachträglich zu-
gehenden Informationen Zweifel an der Kreditwür-
digkeit des Käufers entstehen. 
 
V. Versand 
Die Wahl des Transportweges und des Transportmit-
tels erfolgt mangels besonderer Vereinbarung bezie-
hungsweise Anweisung nach unserer Wahl. Dabei 
wählen wir ein üblicherweise geeignetes Beförde-
rungsmittel aus. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des 
Käufers, es sei denn, dass wir den Transport mit eige-
nen Fahrzeugen und eigenem Personal durchführen 
und die Schäden nicht von Dritten verursacht sind. 
Der Käufer hat die Ware gemäß § 377 Absatz 2 HGB 
bei Anlieferung unverzüglich, spätestens innerhalb 
von 5 Werktagen, auf Transportschäden zu überprü-
fen und uns den Transportschaden spätestens inner-
halb von 5 Tagen ab Ablieferung schriftlich anzuzei-
gen, wobei es für die Rechtzeitigkeit der Anzeige auf 
den Eingang bei uns ankommt. Verspätet angezeigte 
Transportschäden finden keine Berücksichtigung 
mehr. Sie berechtigen nicht zum Schadenersatz 
und/oder Rücktritt, zur Minderung oder zu einem Zu-
rückbehaltungsrecht des Käufers. 
 
VI. Lieferfrist en  
Abrufaufträge müssen innerhalb von 4 Monaten 
nach Datum der Auftragsbestätigung abgenommen 
sein, wenn nicht andere Termine festgelegt sind. Mit 
Ablauf der Abnahmefrist befindet sich der Käufer im 
Annahmeverzug, ohne dass es einer weiteren Abnah-
meaufforderung bedarf. 
Alle unsere Lieferfristen beginnen mit dem Tag der 
Absendung der Auftragsbestätigung. Sie sind einge-
halten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware unser 
Werk verlassen hat, beziehungsweise die Versand-
bereitschaft der Ware dem Käufer angezeigt ist. 
Wird die Erfüllung innerhalb der Lieferfrist durch hö-
here Gewalt, Streik, Rohstoffmangel oder sonstige 
Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, ganz 
oder teilweise verhindert, so verlängert sich die Lie-
ferfrist um die Dauer der Verhinderung. 
 
VII. Haft ung des Verkäufers bei zu  vert re t enden  
Pflicht verle t zungen  
Die Haftung des Verkäufers bei einer Pflichtverlet-
zung, soweit diese nicht in der Lieferung eines mit 
Sach- und/oder Rechtsmängeln behafteten Kaufsa-
che besteht, durch ihn selbst oder einen seiner Erfül-
lungsgehilfen i.S.d. §§ 280, 281 BGB ist auf die Fälle 
der groben Fahrlässigkeit und des Vorsatzes be-
schränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Ver-
käufer für seine beziehungsweise Pflichtverletzun-
gen des Erfüllungsgehilfen nicht. 
Die vorstehende Beschränkung der Haftung gilt 
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nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
Pflichtverletzung des Verkäufers oder eines seiner 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Die Verjährungsfrist für die Ansprüche des Käufers 
aus Pflichtverletzung des Verkäufers oder eines sei-
ner Erfüllungsgehilfen beträgt 1 Jahr. Die Verjäh-
rungsfrist beginnt mit dem Tag der Ablieferung der 
Ware. Für die Fälle der groben Fahrlässigkeit bezie-
hungsweise des Vorsatzes beziehungsweise für die 
Fälle des Schadens aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
Pflichtverletzung des Verkäufers oder eines seiner 
Erfüllungsgehilfen beruhen, gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen über die regelmäßige Verjährung be-
ziehungsweise den Verjährungsbeginn. Soweit die 
Pflichtverletzung des Verkäufers darin besteht, dass 
er verspätet liefert, gelten die Regeln gemäß Ziffer 
VI, VIII und IX dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. 

 

VIII. Verzug 
Verzug ist auf unserer Seite erst dann eingetreten, 
wenn wir nach Ablauf einer vom Käufer zu setzen-
den Nachfrist von mindestens 4 Wochen noch im-
mer nicht vertragsgemäß geleistet haben. 
 

IX. Schadensersa t z und Rückt rit t  bei Verzug 
Haben wir nach Ablauf der gegebenenfalls zu verlän-
gernden Nachfrist gemäß Ziffer VI dieser Bedingun-
gen unsere fällige Leistung nicht oder nicht ver-
tragsgemäß erbracht und haben wir diesen Um-
stand zu vertreten, hat der Käufer, wenn wir grob 
fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben, das 
Recht, Schadenersatz zu verlangen und/oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Bei leichter Fahrlässigkeit 
sind der Anspruch auf Schadenersatz und das Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag aus- geschlossen. 
 
X. Recht e  und Pflicht en  des Käufers bei Sach- und  
Recht smängel der Kaufsache  

Mängelrügen bei erkennbaren Mängeln müssen uns 
gemäß § 377 Absatz 2 HGB unverzüglich, höchstens 
jedoch 10 Werktage nach Ablieferung der Ware zuge-
hen, bei nicht erkennbaren Mängeln spätestens 10 
Tage ab Erkennbarkeit. Bei Transportschäden gilt 
Ziffer V dieser Bedingungen. Verstößt der Käufer ge-
gen seine Pflicht der rechtzeitigen Mängelrüge, hat 
er keine Ansprüche auf Schadenersatz und Nacher-
füllung. Sein Recht auf Rücktritt und Minderung ent-
fällt.  
Beanstandete Ware darf durch den Käufer nicht in 
Benutzung genommen oder repariert werden. Ver-
stößt der Käufer gegen diese Unterlassungspflicht, 
entfallen alle seine Ansprüche aus Sach- und Rechts-
mängelhaftung, beziehungsweise aus den §§ 280, 
281 BGB wegen Pflichtverletzung des Käufers. 
Wird die mangelhafte Ware bei Ersatzlieferung nicht 
zurückgegeben, wird die Ersatzlieferung in Rech-
nung gestellt. Rücksendungen beanstandeter Ware 
sind ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Wir be-
halten uns vor, diese Ware nicht anzunehmen und 
auf Kosten des Käufers wieder zurückzugeben. Wird 
der Mangel von uns anerkannt, hat der Käufer das 
Recht auf Nacherfüllung. Nach unserer Wahl bes-
sern wir nach oder führen eine Ersatzlieferung 
durch. Erst wenn Ersatzlieferungen oder Nachbesse-
rungen nach erfolgter Mängelrüge und angemesse-
ner Frist zur Nacherfüllung zweimal fehlgeschlagen 

sind, hat der Käufer das Recht, vom Kaufvertrag zu-
rückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. 
Weitere Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmän-
geln an der Kaufsache stehen dem Käufer nicht zu, 
es sei denn, wir haben arglistig gehandelt oder eine 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie abgege-
ben. Die Ansprüche des Käufers wegen Sach- und 
Rechtsmängeln verjähren innerhalb von einem Jahr, 
soweit der Käufer als Unternehmer gemäß § 14 BGB 
anzusehen ist. Die Verjährungsfrist beginnt am Tage 
der Übergabe der Kaufsache. 
 
XI. Rückgriff des Käufers 
Musste der Käufer die Kaufsache infolge ihrer Man-
gelhaftigkeit vom Verbraucher zurücknehmen oder 
hat der Verbraucher den Kaufpreis gemindert und 
hat der Käufer zuvor gegenüber dem Verkäufer seine 
unverzügliche Rügepflicht nach § 377 Absatz 2 HGB 
erfüllt, beschränkt sich der Anspruch des Käufers ge-
gen den Verkäufer wegen der Sach- und Rechtsmän-
gelhaftung zuzüglich des Aufwendungsersatzes, 
den der Käufer im Verhältnis zum Verbraucher we-
gen fehlgeschlagener Nacherfüllung hat, auf höchs-
tens das Dreifache des Netto-Rechnungsbetrages. 
Die Haftung des Verkäufers auf Schadenersatz ist 
auf die Fälle des Vorsatzes und der groben Fahrläs-
sigkeit auf seine Erfüllungsgehilfen beschränkt. 
Diese Einschränkung gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. 
 
XII. Zurückbeha lt ungsrecht , Aufrechnung 
Dem Käufer ist es nicht gestattet, mit Ansprüchen, 
die ihm aus dem Kaufvertrag zustehen, aufzurech-
nen oder wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehal-
tungsrecht am Kaufpreis geltend zu machen, es sei 
denn, die Ansprüche des Käufers sind durch den Ver-
käufer schriftlich anerkannt beziehungsweise 
rechtskräftig durch Vergleich oder Urteil festge-
stellt. 
 
XIII. Verpackungen  
Eine Rücknahme unserer handelsüblichen Verpa-
ckungen durch uns erfolgt nicht. 
 
XIV. Zahlungen 
Die Fälligkeit unserer Zahlungsansprüche und deren 
Ausgleich regeln sich nach dem Inhalt unserer Auf-
tragsbestätigung.  
Unsere Forderungen aus Lieferungen/Leistungen 
werden im Übrigen 14 Tage nach Erteilung unserer 
Rechnung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung 
ist der Tag der Gutschrift auf unserem Konto maß-
geblich. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, 
für jede Mahnung eine pauschale Bearbeitungsge-
bühr von 10,00 € zu berechnen. Weitergehende An-
sprüche aus Verzug bleiben unberührt. 
Der Käufer darf gegen unsere Zahlungsansprüche 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Ansprüchen aufrechnen. Unsere Vertreter 
beziehungsweise Außendienstmitarbeiter sind 
nicht inkassoberechtigt. Etwas anderes gilt nur, 
wenn sie mit einem von uns speziell ausgestellten 
Ausweis ermächtigt sind. Bei Überschreitung des in 
der Auftragsbestätigung angegebenen Zahlungs-
ziels tritt Verzug ohne vorherige Mahnung ein.  
Bei Verzug werden die gesetzlichen Zinsen gemäß  
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§247 BGB n.F. berechnet. Wechsel werden nur nach 
vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit uns und 
auch nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest 
sowie unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbar-
keit angenommen. Wechselspesen einschließlich 
der Nebenkosten werde vom Tag der Fälligkeit des 
Rechnungsbetrages an berechnet. 
 

XV. Fä lligke it  a ller Forderungen unabhängig von  
dem Inha lt  der Auft ragsbest ä t igung 
Ist der Käufer Unternehmer i.S.d. BGB und gerät er 
mit einer Zahlung mehr als 2 Wochen in Rückstand 
oder wird Nachteiliges über seine Zahlungs- oder 
Kreditwürdigkeit bekannt, ist der zu diesem Zeit-
punkt insgesamt offene Kaufpreis für sämtliche an 
ihn gelieferten Waren unabhängig von etwaigen an-
ders lautenden Bedingungen in den Auftragsbestäti-
gungen sofort in bar fällig. 
 

XVI. Eigent umsvorbeha lt  
Wir behalten und das Eigentum an der Ware vor, bis 
unsere sämtlichen Forderungen gegen den Käufer 
aus der Geschäftsverbindung einschließlich der 
künftig entstehenden Forderungen auch aus gleich-
zeitig oder später abgeschlossenen Verträgen begli-
chen sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder 
sämtliche Forderungen von uns in eine laufende 
Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo ge-
zogen und anerkannt ist. 
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang bis 
zum Widerruf durch uns berechtigt. Er tritt hiermit 
schon jetzt alle Forderungen an uns ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder ge-
gen Dritte erwachsen.  
Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verar-
beitung oder Verbindung mit Gegenständen, die 
ausschließlich im Eigentum des Käufers stehen, ver-
äußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in 
voller Höhe an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
schon jetzt an. 
Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer 
auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 
die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forde-
rungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungs-
gemäß nachkommt. Wir können verlangen, dass der 
Käufer uns die abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unter-
lagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung 
mitteilt. 
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehalts-
ware nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass daraus 
für uns Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbei-
tung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehören-
den Waren steht uns der dabei entstehende Mitei-
gentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbei-
teten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbin-
dung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt 
der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, 
so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass 
der Käufer uns im Verhältnis des Wertes der verar-
beiteten beziehungsweise verbundenen, vermisch-
ten oder vermengten Vorbehaltware Miteigentum 

an der neuen Sache einräumt und diese unentgelt-
lich für uns verwahrt. 
Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige 
Haftung für uns begründet, so erlischt der Eigen-
tumsvorbehalt sowie die diesem zugrunde liegende 
Forderung aus Warenlieferungen nicht vor Einlö-
sung des Wechsels durch den Käufer als Bezogener. 
Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20 % über-
steigt, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit 
zur Freigabe verpflichtet. 
 
XVII. Gerich t sst and, Erfü llungsort , Recht swahl 
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.  
Für alle Rechtsgeschäfte mit Kaufleuten, die nicht zu 
den Gewerbetreibenden i.S.d. § 4 HGB gehören, so-
wie für Rechtsgeschäfte mit juristischen Personen, 
des Öffentlichen Rechts oder Öffentlich-Rechtli-
chem Sondervermögen gelten die nachstehend ver-
einbarten Bedingungen zum Gerichtsstand. 
Gerichtsstand ist nach unserer Wahl das Amtsge-
richt Rheda-Wiedenbrück oder das Landgericht 
Bielefeld oder das für den Sitz des Käufers zustän-
dige Gericht. Der Gerichtsstand ist für alle aus dem 
Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten so-
wie für alle Streitigkeiten, die über das Entstehen 
und die Wirksamkeit des Vertrages geführt werden, 
sowie für Wechsel- und Scheckklagen vereinbart. 
Das Vertragsverhältnis auch zu ausländischen Be-
stellern unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland; die Geltung des Einheitlichen Kaufge-
setztes wird ausgeschlossen. Machen wir nach unse-
rer Wahl Ansprüche am ausländischen Gerichts-
stand des Käufers geltend, hinsichtlich der Kosten-
tragungspflicht aus dem Prozess die Grundsätze der 
Deutschen Zivilprozessordnung. In jedem Fall hat 
auch der Käufer die Kosten für die Einschaltung ei-
nes deutschen Rechtsanwaltes durch den Verkäufer 
bei Zahlungsverzug des Käufers zu tragen. 
Sämtliche Kosten, sowohl gerichtliche als auch au-
ßergerichtliche, einschließlich der Kosten, die für ju-
ristische Beratung dem Verkäufer im Zusammen-
hang mit der Beitreibung seiner Forderung in der 
Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland ent-
stehen, gehen zu Lasten des Käufers. 
Für den Fall von Streitigkeiten über die Wirksamkeit 
der vorstehenden Bedingungen gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Aus-
nahme des Einheitlichen Kaufgesetztes. 
Sollten einzelne Klauseln vorstehender Bedingun-
gen unwirksam sein oder zukünftig unwirksam wer-
den, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre 
Wirksamkeit. Die Vertragsparteien verpflichten sich 
in diesem Falle die unwirksame Bestimmung durch 
eine rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die dem 
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmungen 
am nächsten kommt. 

Craemer, 09.09.2002 
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